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Cuftschutz ist Ueine Irteeresklasse, sondern ersatzpflichtig
Ein im Hilfsdienst eingeteilter

Fourier wurde im Jahre 1946 zur
Leistung der Militärpflichtersatzsteuer

herangezogen, nachdem er
1923 wegen eines Nasenleidens
hilfsdiensttauglich erklärt, dann 1937
dem Luftschutz zugeteilt worden
war. Anläßlich der sanitarischen
Nachmusterung 1940 wurde er als
diensttauglich befunden, indessen
nicht umgeteilt, so daß er den ganzen

Aktivdienst 1939/45, zuletzt als
Fourier, beim Luftschutz absolvierte.
Im Jahre 1946 wurde er zum
Militärpflichtersatz als im Hilfsdienst
Eingeteilter, herangezogen. Hiergegen
erhob er Einspruch, da er als
diensttauglicher Wehrmann keine Militärsteuer

zu entrichten habe, doch
wurde er vom Regierungsrat des
Kantons Basel-Stadt abgewiesen.
Das Bundesgericht hat, in Abweisung

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
des Steuerpflichtigen,

diesen Entscheid bestätigt. Nach
Art. 1, Abs. 2, des Bundesgesetzes
vom 12. April 1907/22. Dezember
1938 betreffend die Militärorganisation

(MO) umfaßt die Wehrpflicht
des Schweizers die Militärdienstpflicht

(persönliche Leistung von
Militärdienst in Auszug, Landwehr
und Landsturm), die Hilfsdienstpflicht

(persönliche Leistung von
Diensten in einer Gattung der
Hilfsdienste) und die Militärsteuerpflicht
(Pflicht zur Bezahlung des Ersatzes).
Gemäß Art. 3 MO und Art. 1 des
Bundesgesetzes vom 28. Juni 1878
betreffend den Milifärpflichfersatz
hat die Miliiärsteuer zu bezahlen,
wer die Militärdienstpflicht nicht
erfüllt, das heifjt, wer im Sinne von

Art. 1, Abs. 2, MO keinen persönlichen

Militärdienst in Auszug, Landwehr

oder Landsturm leistet.
Danach ist auch der Hilfsdienstpflichtige

grundsätzlich steuerpflichtig;
nur in den Jahren, in denen er
Instruktion- oder Aktivdienst leistet,
ist er je nach der Dauer dieser
Dienstleistungen ganz oder
teilweise von der Steuerpflicht befreit
(Art. 20bis MO). Nun ist die
Diensttauglichkeit die Voraussetzung zur
persönlichen Leistung des
Militärdienstes (Art. 3 und 8 MO). Wenn
aber ein Diensttauglicher nicht in
eine Heeresklasse (Auszug, Landwehr

oder Landsturm) gemäfj Art. 35
MO eingeteilt wird, kann er die
Militärpflicht nicht erfüllen und wird
ersatzpflichtig. In eine Heeresklasse
wird er indessen nach dem System
des schweizerischen Milizheeres nur
eingeteilt, wenn er eine volle
Rekrutenschule bestanden hat, militärisch

genügend ausgebildet
(«ausexerziert») ist. Damit ist Art. 13 der
Verordnung vom 26. Juni 1934 über
die Vollziehung des Militärpflichf-
ersatz-Gesetzes durchaus
übereinstimmend. Er bestätigt in erster
Linie, dafj ersatzpflichtig sind die
Wehrpflichtigen, welche die Militärpflicht

nicht erfüllen und nennt
sodann in lit. a und b lediglich ^als
Beispiel von Ersatzpflichtigen
(«insbesondere») die Wehrpflichtigen,
die aus sanitarischen oder andern
Gründen von der Erfüllung der
Dienstpflicht befreit oder
ausgeschlossen sind, sowie die
Dienstpflichtigen, welche den ihnen
obliegenden Dienst versäumen. Die
Ordnung, wonach als Militärdienst¬

pflichtiger im Sinne von MO und
des Militärrechtes nur anzusehen ist,
wer eine Rekrutenschule bestanden
hat, gilt auch für die gemäfj Bun-
desratsbeschlufj vom 10. November
1939 sanitarisch Nachgemusterten,
und zwar nichf erst seit 1946. Dieser
Beschlufj bestimmt über die militärische

Stellung der Nachgemusterten
im wesentlichen nichts Neues.

Er verdeutlicht lediglich, was schon
bisher der gesetzlichen Regelung
zu entnehmen war. Der vorher
hilfsdiensttaugliche Beschwerdeführer
wurde 1940 bei der Nachuntersuchung

freilich als dienstfauglich
befunden, jedoch in keine Heeresklasse

eingeteilt. Vielmehr blieb er
beim Luftschutz eingeteilt, also bei
der 4. Hilfsdienstgattung (Art. 8
Verordnung über die Hilfsdienenden
vom 3. April 1939), wo er auch
seinen Aktivdienst leistete. Als
Hilfsdienstpflichtiger ist er grundsätzlich
der Militärsteuerpflicht unterworfen
und haf sie daher für das Jahr 1946
zu bezahlen.

Ein anderer Wehrmann wurde
wegen schizophrenen Schubes
(geistiger Störung) ausgemustert und
aus dem Dienst entlassen. Er
ersuchte um Enthebung von der
Militärsteuer, doch wurde seine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom
Bundesgericht abgewiesen. Nach
den Erfahrungen der medizinischen
Wissenschaft beruht nämlich
Schizophrenie auf der Konstitution des
Patienten, so dafj der geleistete
Militärdienst die Erkrankung weder
verursacht haben, noch wesentlich
und nachhaltig verschlimmern
konnte. Dr. C. Kr.

Die zweite Zuckerfabrik in wehrwirtschaftlicher Üedeutung
odert Zuckerfabrik und Wehrwirtschaft

Im gegenwärtigen Abstimmungskampf

um die zweife Zuckerfabrik in
der Schweiz, worüber am 14. März
das Volk zu befinden haben wird,
fehlf es nichf an Argumenten, welche

die Ausdehnung der
Zuckerrübenkultur und damit den Bau der
Fabrik in Andelfingen aus
militärwirtschaftlichen Gründen befürworten.

Im Falle eines neuen Krieges,
meinf man, müsse die Landesversorgung

unter allen Umständen
sichergestellt werden, unsere ausländischen

Einfuhrhäfen könnten zerstört,
unsere Zufuhren blockierf werden;
die Versorgung mit Zucker
insbesondere, einem so wichtigen
Nahrungsmittel, dürfe nicht dem Zufall
überlassen bleiben, weshalb die in¬

ländische Produktion an Hackfrüchten
auf einem Höchststand zu halfen

sei.
Die hier zum Ausdruck kommenden

Befürchtungen sind gewifj
keineswegs unbegründet, und auf die
Gefahr neuer internationaler
Konflikte müssen wir leider jederzeit
gefaßt sein — verfinstert sich der
politische Himmel Europas doch
immer mehr! Ob aber die Versorgung
mit Zucker auf die geschilderte
Weise am zweckmäßigsten erfolgt,
ist eine ganz andere Frage.

Der - schweizerische Zuckerverbrauch

beträgt jährlich rund 180 000
Tonnen; nun könnte die inländische
Fabrikation aber selbst nach Errichtung

der Fabrik in Andelfingen ge-

samthaff nicht mehr als 50 000 Tonnen

erzeugen; eine Sicherung der
Zuckerversorgung durch die einheimische

Produktion allein ist demnach

absolut unmöglich. Es müßten
also erhebliche Mengen Zucker
eingelagert werden, oder man müßte
eine ganze Anzahl weiterer
Zuckerfabriken bauen. Das letztere freilich
ist ein Postulat gewisser Wirtschaftskreise,

das wir hier vom
wehrwirtschaftlichen Standpunkt aus unter
die Lupe nehmen wollen.

Die Zuckerfabriken sind an ihren
Standort gebunden; im Falle eines
Krieges können sie nicht disloziert
werden. Dagegen ist es wohl möglich,

in der Innerschweiz, im Wallis,

in den Gebirgsgegenden über-
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haupt, beträchtliche Zuckerlager
anzulegen, die leicht verschiebbar
und sofort verfügbar wären. Die
geplante Zuckerfabrik Andelfingen
anderseits kommt ausgerechnet in
eine der größten Gefahrenzonen
unseres Landes zu liegen, nämlich
in den flachen Norden, wenige
Kilometer von der Grenze entfernt!

Die Zuckerrübenverwertung
erfordert überdies beträchtliche Men-
qen an Strom und Kohlen. Der
Strom ist immer noch knapp und
dürfte es im Kriegsfälle noch mehr
werden, während die Kohle aus
dem Ausland bezogen werden mu^.
Im vergangenen Krieg mußte ja
unsere Zuckerfabrik in Aarberg ihre
Produktion beinahe einstellen, weil
es an Kohlen fehlte. In einem künftigen

Kriege sind die Aussichten der
Kohlenversorgung gewiß keineswegs

besser!
In Kriegszeiten sind außerdem

unsere Bahnen stark überlastet. Die
Armeefransporte aller Art stellen
hohe Anforderungen an sie, die
durch einen unrentablen Rüben-
und Rübenschnifzeltransport großen
Umfanges noch vermehrt würden.
Die Bereitstellung des erforderli¬

chen Rollmaferials wäre mit
Schwierigkeiten verbunden.

Dazu kommt, daß die
Zuckerrübenkultur während der Ernfe-
und Verarbeitungssaison zahlreiche
zusätzliche Arbeitskräfte braucht.
Ohne eine Dispensation der Landwirte

vom Aktivdienst und Beschaffung

von Pferden, Traktoren,
Camions usw. könnten Ernte und
Verarbeitung nicht sichergestellt werden.

Das bedeutet jedoch eine
entscheidende Schwächung der
militärischen Schlagkraft unserer Armee.
Bei Anlegung von großen Vorräten
an importiertem Zucker könnten alle

diese Schwierigkeifen umqangen
werden. Die Zuckerlager helfen uns
Geld, Material und Arbeitskräfte
sparen, die im Kriegsfalle dringend
andernorts benötigt werden.

Im Laufe des zweiten Weltkrieges
haben uns die alliierten Blockadebehörden

die Eigenproduktion an
Zucker bei der qüotenmäßigen
Berechnung der Kontingente in Abzug
gebracht. Die inländische
Zuckerproduktion hat damit zu keiner
Erhöhung der Rationen beigetragen.
Da wir auch bei Verwirklichung der
neuen Zuckerordnung vom
Auslande abhängig sein werden, ist

nicht anzunehmen, daß es uns
das nächsfemal besser ergeht. Die
«wehrwirtschaftliche Bereitstellung»
würde einfach am internationalen
Kontingent abgezogen, so daß die
tatsächlich verfügbare Zuckermenge
gleichbleiben würde, nur mit dem
Unterschiede, dafj wir ein Mehr
an teurem Inlandzucker zu essen
hätten!

Der Bau der neuen Zuckerfabrik
wird wenigstens 2—3 Jahre
beanspruchen. Wer bürgt uns dafür, dafj
nicht schon in diesem Zeiträume ein
bewaffneter internationaler Konflikt
Wirklichkeit wird? Was dann? Dann
haben wir weder Zuckerfabrik noch
Vorräte an ausländischem Zucker.
Wäre es darum nicht zweckmäßiger,
zum vornherein zu günstigen Preisen

große Zuckerlager anzulegen
(sie sind praktisch unbeschränkt
haltbar), statt auf eine unsichere,
teure Inlandprodukfion abzustellen,
die im entscheidenden Moment
unserer Wehrwirtschaff Rohstoffe und
Arbeitskräfte wegfrißt und dieTrans-
porfanstalten ungebührlich belastet?
Man sollte mit militär-ökonomischen
Argumenten in dieser Fraqe doch
etwas vorsichtiger und objektiver
operieren! br.

Glanzvoile Arnteemeisterschaften in der CenU
Eine kraftvolle Dokumentation unseres Wehrwillens!

Sr. — War das ein Kampf! Selten haben wir einen
so harten und verbissen bestrittenen Weftkampf
gesehen, wie diese Winfer-Armeemeisterschaften 1948!
Der Einsatz und die restlose Hingabe, wie wir sie in
der Lenk auf der ganzen Linie beobachten konnten,
sind die besten Beweise dafür, dafj in unserer Armee
der Geist der Aktivdienstjahre, die unerschütterliche
Bereitschaft zum letzten Einsatz auch heute in unsern
Soldaten wach sind und auf freiwilliger Basis in schönster

Weise zur Entfaltung gelangen! Wenn wir erst
bedenken, dafj die 150 in der Lenk zum Wettkampf
angetretenen Patrouillen eine Auslese der Besten aus
allen Divisionen und Brigaden darstellten, wenn wir
wissen, dafj Hunderte von Patrouillen im ganzen Lande
hart und zielbewußt trainierten, ihre Freizeit opferten,
um die Startberechtigung in der Lenk zu verdienen und
schlußendlich an den Ausscheidungen von noch
besseren Mannschaften übertrumpft wurden, so dürfen wir
erst recht behaupten, daß der Wehrsport auch in der
Friedenszeit seinen Platz behauptet und seiner
Aufgabe im Rahmen der freiwilligen außerdienstlichen
Arbeit unserer Wehrmänner mit zunehmendem Erfolg
gerecht wird.

600 Skisoldaten rücken ein!
Schon im Verlaufe der den Wetfkämpfen

vorangehenden Woche hatte sich das Lenker Dorfbild
allmählich mit feldgrauen Gestalfen belebt, waren doch
bereits am Donnerstag und Freitag die meisten
Funktionäre und Hilfskräfte am Fuße des Wildstrubels
eingetroffen; wie die Wettkämpfer, so rückten auch diese
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten freiwillig und
ohne Entschädigung ein, um die Vorbereitungen für

den großen Kampf zu treffen: Spurmannschaffen,
Verpflegungsposten, Funker, Schießplafzfunktionäre,
Zeitnehmer, Köche, Quartiermeister, Motorfahrer, Material-
detachemente und viele andere mehr füqten Glied an
Glied in der großen Kette der Vorarbeiten, so daß
am Samstagabend beim Einrücken der 150
Viererpatrouillen die Wettkampfanlagen wie auch der
gesamte, tadellos funktionierende Organisafionsapparat
unter dem Kommando von Oberst Erb bereit waren;
auch dies eine Glanzleistung!

In den zahlreichen MSA-Baracken nahmen die 600
Wettkämpfer Quartier und machten sich nach den
üblichen Organisationsarbeiten an die lanqwierige
Wachserei, welche durch eine offizielle Wachsprognose

etwas erleichtert wurde. Eine sternklare Nacht
senkte sich über das obere Simmental und verhieß
beste Wettkampfverhältnisse für den kommenden Tag;
während sich die Patrouilleure einem letzten
kräftespendenden Schlaf hingaben und die Spurmannschaften

der Loipe beim hellen Mondschein noch den
letzten Schliff gaben, ergingen sich die vielen in- und
ausländischen Gäste in Mutmaßungen über den
Ausgang des Rennens, über die zu erwartenden Siegerzeiten,

vor allem aber über die Chancen, v/elche unsere
Olympiapatrouille unter Oblt. Zurbriggen im Kampfe
gegen unsere fast lückenlos angetretene Landeselite
wohl haben werde.

Der Kampftag bricht an „

Schon in den frühen Morgenstunden des Sonntags
umsäumten zahlreiche Zuschauer die für beide
Kategorien zusammengelegten Start-, Schieß- und
Zielanlagen; besonders die ausländischen Militärattaches,
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